
Mit dem Schulvorstand hat der Gesetz-
geber neben der Gesamtkonferenz
ein zweites Organ mit Entscheidungs-

befugnissen geschaffen, in dem Lehrkräfte,
Eltern sowie Schülerinnen und Schüler zu-
sammenwirken, wobei der Anteil der Vertrete-
rinnen und Vertreter der Eltern- und Schüler-

schaft deutlich höher ist („Halbparität“) als in
der Gesamtkonferenz. Nur in sehr kleinen
Schulen ist der Anteil der beiden Gruppen in
der Gesamtkonferenz größer. 

Zu Beginn des Schuljahres 2007/08 wer-
den der Schulelternrat (für zwei Schuljahre)
und der Schülerrat (für ein Schuljahr) erstmals
ihre Vertreterinnen und Vertreter für das neue
Gremium zu wählen haben, das in Abhängig-
keit von der Anzahl der „Vollzeitlehrereinhei-
ten“ aus acht, zwölf oder 16 Mitgliedern be-
steht. Die Vertretung der Lehrkräfte wird für
zwei Schuljahre durch die Gesamtkonferenz
gewählt, wobei aber nur die Lehrkräfte und
die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter stimmberechtigt sind. Der Lehrerde-
legation muss immer die Schulleiterin oder
der Schulleiter angehören; sie oder er führt
auch den Vorsitz im Schulvorstand und ent-
scheidet bei Stimmengleichheit. Die Lehrer-
schaft verfügt über die Hälfte der Sitze im
Schulvorstand, die andere Hälfte geht zu glei-
chen Teilen an die Vertreterinnen und Vertreter
der Eltern- und Schülerschaft. 

Eine andere Zusammensetzung gilt bei Bei-
behaltung der Halbparität für die Grundschu-
len (keine Vertretung der Schülerinnen und
Schüler) sowie die Abendgymnasien und Kol-
legs (keine Vertretung der Eltern). An berufs-
bildenden Schulen, die überwiegend von voll-
jährigen Schülerinnen und Schülern besucht
werden, kann der zunächst ohne Elternbeteili-
gung gebildete Schulvorstand bestimmen,
dass die Eltern mit bis zu einem Viertel der
Sitze vertreten sein können. Für die Grund-

schulen gilt eine weitere Besonderheit: An
dieser Schulform können auch pädagogische
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von der Ge-
samtkonferenz in den Schulvorstand gewählt
werden. 

Ohne Stimmrecht kann eine Vertreterin
oder eine Vertreter des Schulträgers an allen
Sitzungen des Schulvorstandes teilnehmen.
Als beratende Mitglieder kann der Schulvor-
stand weitere – auch außerschulische – Per-
sonen berufen. In Betracht kommen Perso-
nen, die sich der Schule und ihrem Schulpro-
gramm besonders verbunden fühlen und an
dem Ziel der Arbeit des Schulvorstandes, die
Qualität der Schule zu entwickeln, mitwirken
wollen. 

Umfangreicher Aufgabenkatalog
Den Dualismus der beiden Gremien (Ge-

samtkonferenz, Schulvorstand), in denen
Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und
Schüler gemeinsam agieren, hat der Gesetz-
geber zugunsten des Schulvorstandes ent-
schieden, indem er ihm den umfangreicheren,
vor allem aber den wichtigeren Aufgabenka-
talog zugewiesen hat. So entscheidet der
Schulvorstand über den Antrag, die Schule
zur Ganztagsschule weiterzuentwickeln oder
eine Integrationsklasse einzurichten. Auch
der Antrag, einen Schulversuch durchzu-
führen oder sich an einem Schulversuch zu
beteiligen, fällt ebenso in seine Zuständigkeit
wie die Entscheidungen bei der Aufnahme
von Schulpartnerschaften und bei der Na-
mensgebung. In Fragen der Werbung und des

Der Schulvorstand – ein neues 
Beschlussorgan in den Schulen

Vertretung der Eltern und der Schülerinnen und Schüler gestärkt

Nur noch für die Dauer des laufenden Schuljahres ist die Gesamtkonferenz das oberste Beschlussgremium der Schule und allzuständig. Mit
dem In-Kraft-Treten der Schulgesetznovelle am 1. August 2007 verliert sie ihre traditionelle Bedeutung. Wichtige Zuständigkeiten gehen über auf die
Schulleitung und den neu einzurichtenden Schulvorstand.
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Das „Gesetz zur Einführung der Eigen-
verantwortlichen Schule“ vom 17.07.2006
hat das Gefüge der Schulverfassung er-
heblich verändert. Die Gesamtkonferenz
hat ihre bisherige Stellung als oberstes Be-
schlussgremium der Schule eingebüßt und
ihre „Allzuständigkeit“ verloren. War sie
bisher grundsätzlich für Entscheidungen
„in allen wesentlichen Angelegenheiten
der Schule“ zuständig, bleiben ihr jetzt nur
noch wenige Beschlusskompetenzen. Der
größte Teil ihrer bisherigen administrativen
und pädagogischen Zuständigkeiten ist
auf die Schulleitung oder auf den neu ge-
schaffenen Schulvorstand übergegangen.
Im Mittelpunkt dieses Beitrages steht 
der neue Schulvorstand (§§ 38 a bis c
NSchG), für den die Lehrkräfte, die Eltern
sowie die Schülerinnen und Schüler zu Be-
ginn des Schuljahres 2007/08 erstmals ih-
re Vertretung zu wählen haben. Beiträge
über die Rolle der Gesamtkonferenz als
„Restorgan“ und die neuen Kompetenzen
der Schulleitung folgen in den nächsten
Ausgaben von EuW.



Sponsorings in der Schule besitzt der Schul-
vorstand die Kompetenz, Grundsatzbe-
schlüsse zu fassen.

Von besonderem Gewicht ist die Zustän-
digkeit für die Beschlussfassung über den
jährlich von der Schulleitung zu erstellenden
Plan zur Verwendung der der Schule zuge-
wiesenen Haushaltsmittel. Über die Verwen-
dung der Mittel im einzelnen entscheidet die
Schulleiterin oder Schulleiter. Sie oder er
muss aber darüber gegenüber dem Schulvor-
stand Rechenschaft ablegen. Mit der Mög-
lichkeit, nach Ablauf des Haushaltsjahres die
Entlastung zu versagen, besitzt der Schulvor-
stand ein bemerkenswertes, bisher im nieder-
sächsischen Schulrecht unbekanntes Kon-
trollinstrument gegenüber der Schulleitung.
Die Nicht-Entlastung löst zwar keine direkten
Rechtsfolgen aus, dürfte aber in der Schulöf-
fentlichkeit und beim Schulträger durchaus
Beachtung finden und gegebenenfalls von
der Schulaufsicht registriert werden, was ins-
besondere im Wiederholungsfall zu Bera-
tungsbesuchen bei der Schulleitung führen
kann.

Der Schulvorstand ist aber nicht nur für die
Regelung der genannten organisatorisch-ad-
ministrativen Angelegenheiten zuständig. Er
besitzt in gewissem Umfang auch Zuständig-
keiten in pädagogischen Fragen. Eröffnen die
Erlasse des Kultusministeriums die Möglich-
keit, die Stundentafel zu verändern, entschei-
det über ihre Ausgestaltung der Schulvor-
stand. Grundsatzbeschlüsse sind möglich
über die Durchführung von Projektwochen.

Initiativrecht beim
Schulprogramm

Bedeutung kommt dem Schulvorstand ins-
besondere in Fragen zu, die in engem Zusam-
menhang mit der größeren Eigenverantwort-
lichkeit von Schulen stehen. So besteht eine
Grundsatzkompetenz zur Regelung von Fra-
gen, die die jährliche Überprüfung des Erfolgs
der schulischen Arbeit betreffen. Das betrifft
beispielsweise die Entscheidung, nach wel-
chem Verfahren die Überprüfung erfolgen
soll. Entscheidungsbefugnisse stehen dem
Schulvorstand in der Frage zu, ob im Hinblick
auf die Eigenverantwortlichkeit der Schule die
vom Kultusministerium künftig eingeräumten

Entscheidungsspielräume in Anspruch ge-
nommen werden sollen. Das „Wie“ der Nut-
zung dieser Spielräume liegt aber beim dafür
zuständigen Entscheidungsgremium (Schul-
leitung, Gesamtkonferenz, Teilkonferenz). Bei
der Gestaltung der Stundentafel entscheidet
der Schulvorstand selbst.

Auf Zusammenarbeit angewiesen sind
Schulvorstand und Gesamtkonferenz bei der
Erarbeitung der Schulordnung und des
Schulprogramms, das sich die Schulen ab
Schuljahr 2007/08 zu geben haben. In die-
sen Angelegenheiten besitzt der Schulvor-
stand eine Art Initiativrecht gegenüber der
Gesamtkonferenz. Die letztlich entscheiden-
de Gesamtkonferenz kann erst tätig werden,
wenn ihr der Schulvorstand einen Entwurf
zugeleitet hat. Davon kann die Gesamtkon-
ferenz zwar abweichen, hat aber vor der
endgültigen Beschlussfassung über das
Schulprogramm und die Schulordnung das
„Benehmen“ mit dem Schulvorstand herzu-
stellen. 

Das bedeutet, dass die Gesamtkonferenz
den Versuch unternehmen muss, eine Eini-
gung zu erzielen. Die Benehmensherstellung
ist auch bei der Fortschreibung des Schul-
programms und der Schulordnung erforder-
lich. Da die Mitglieder des Schulvorstandes
die Erarbeitung von Entwürfen für das
Schulprogramm und die Schulordnung in
der Regel nicht selbst leisten können, bietet
es sich an, hierfür gemeinsam mit der Ge-
samtkonferenz eine Steuerungsgruppe, z.B.
einen Ausschuss nach § 39 Abs. 6 NSchG,
einzusetzen. Ihr sollten Vertreterinnen und
Vertreter aller Gruppen angehören, damit
schon im Vorfeld ein breiter Konsens ange-
strebt werden kann.

Wie bei den Konferenzen entscheidet der
Schulvorstand bei Abstimmungen mit der
Mehrheit der abgegebenen auf ja oder nein
lautenden Stimmen. Das bedeutet, dass ein
Antrag angenommen ist, wenn auf ihn
mehr Ja- als Nein-Stimmen entfallen. Ent-
haltungen bleiben unberücksichtigt. In einer
Geschäftsordnung kann geregelt werden,
wie zu verfahren ist, wenn eine Gruppe ge-
schlossen gegen eine Vorlage votiert.
Denkbar ist eine Art „zweiter Lesung“ in
der folgenden Sitzung. Ist die Lehrerbank
bei Abstimmungen nicht voll besetzt, führt
das nicht zu einer der Halbparität entspre-
chenden Reduzierung der Zahl der Vertre-
terinnen und Vertreter der Eltern- und
Schülerschaft. 

Solange der Schulvorstand nicht ord-
nungsgemäß zusammengesetzt ist, etwa weil
die Gesamtkonferenz keine Vertretung wählt
oder weil sich niemand zur Wahl stellt, gehen
die Beschlusszuständigkeiten des Schulvor-
standes auf die Schulleiterin oder den Schul-
leiter über. Sie oder er kann sich bei der Lei-
tung der Sitzungen in entsprechender An-
wendung der Bestimmungen für die Gesamt-
konferenz von anderen Mitgliedern des
Schulvorstandes „unterstützen“ lassen, die
dann zumindest zeitweise die Sitzungsleitung
übernehmen. D.G.

Maria Ahrberg, Braunschweig; Irmhild Augst,
Osnabrück; Sabine Bartels, Syke; Barbara Bay-
er, Geeste; Erika Betker-Korthals, Rötgesbüttel;
Günther Biallas, Rinteln; Wiebke Bohmbach,
Stade; Johanne Borcherding, Oldenburg; Ro-
land Borchhardt, Lüneburg; Ingrid Brockmann,
Lehrte; Gabriele Diederichs-Rickert, Uslar; Rudi
Dielenberg, Hann. Münden; Ute Düpont, Leifer-
de; Michael Elsner, Bremen; Brigitte Engel, Uel-
zen; Norbert Engel, Wolfsburg; Iris Eulig, Nort-
heim; Helga Grabley-Liess, Braunschweig; Bär-
bel Grosse, Nordhorn; Carola Hänisch, Hanno-
ver; Christine Heine-Neumann, Helmstedt;
Georg Helmet, Nordhorn; Christiane Herrmann,
Stadland; Matthias Hilgers, Hannover; Rolf Jor-
dan, Oldenburg; Ulrich Keller-Cornelius, Olden-
burg; Werner Kleine, Burgdorf; Evelyn Kraffzick,

Osterholz-Scharmbeck; Ulrike Lindenberg-
Braun, Barsinghausen; Eva-Maria Mannes, Har-
sum; Rosemarie Mauch, Bremen; Heino Mei-
nen, Aurich; Annette Meyer, Seelze; Birgit Nicke,
Rotenburg; Clemens Niemann, Wilhelmshaven;
Rüdiger Nienaber, Hannover; Elmar Nonnen,
Northeim; Erhard Planck, Oldenburg; Halil Polat,
Hannover; Claus Rehberg, Horneburg; Eckhard
Reichelt, Meine; Frank Reineke, Bremen; Gerda
Reinhardt, Uelzen; Monika Schendel, Hildes-
heim; Carsten Soeffker-Ehmke, Elze; Karin
Stahlschmidt, Oldenburg; Michael Wachholz,
Osnabrück, Cornelia Welp-Willmeyer, Badber-
gen; Ruth Wenzel, Ronnenberg/Benthe; Anita
Wojtasik, Hemmingen; Josef Wojtasik, Hemmin-
gen; Susanne Wüstefeld-Dreier, Osnabrück; Ka-
rin Zimmermann-Geiger, Hann. Münden.

25 Jahre in der GEW
Zum „Silbernen“ GEW-Jubiläum gratulieren wir im Oktober folgenden Kolleginnen und Kollegen
und danken für ihre langjährige Mitgliedschaft:
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